
   Siehe Berechnungsblatt > 

Hiermit melde ich gemäß § 10 (3) der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Hemer (Vergnügungssteuersatzung vom 01.07.2016)   für die von mir aufgestellten Spielapparate 
folgende Vergnügungssteuer an: 

1         
Kassenzeichen 

2      
 Quartal   

3  
 Jahr 

4 
Steuer in € 

Die Steuer (Spalte 4) ist die Summe der errechneten Steuerbeträge für alle von mir in der Stadt Hemer 
aufgestellten Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit (s. Berechnungsblatt). Zählwerkausdrucke aller 
Apparate sind beigefügt und der errechnete Steuerbetrag wird unter Angabe des o. g. Kassenzeichens 
auf das Konto der Stadtkasse Hemer überwiesen. Mir / uns ist bekannt, dass die Anmeldung eine 
Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung ist. Ich versichere / wir versichern, die Angaben 
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 

Ort, Datum: _________________________________  Unterschrift: ____________________________ 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Vergnügungssteueranmeldung gilt als Steuerbescheid, gegen den Widerspruch erhoben werden 
kann: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Hemer, 
Hademareplatz 44, 58675 Hemer, einzulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in 
der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 
Die De-Mail-Adresse lautet: stadtverwaltung@hemer.demail.de. 

Hinweise: 
Die Vergnügungssteueranmeldung ist spätestens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalenderviertel-
jahres einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadtkasse Hemer zu entrichten. Bei verspäteter 
Abgabe kann ein Verspätungszuschlag gem. § 152 Abgabenordnung von bis zu 10 % festgesetzt wer-
den. Sollte die Zahlung verspätet erfolgen, entsteht mit Ablauf des Fälligkeitstages ein Säumniszu-
schlag von 1 % für jeden angefangenen Monat. Sollten die Spieleinsätze nicht durch Ausdrucke 
manipulationssicherer elektronischer Zählwerke nachgewiesen werden, kann eine abweichende Be-
steuerung nach § 7 der Vergnügungssteuersatzung nach der Zahl der aufgestellten Apparate erfolgen. 
Diese abweichende Besteuerung kann auch auf Antrag des Steuerpflichtigen durchgeführt werden, 
allerdings nur einheitlich für alle in Hemer aufgestellten Apparate mit Gewinnmöglichkeit. Ein entspre-
chender Antrag ist schriftlich spätestens bis zum 30.11. für das folgende Kalenderjahr zu stellen. 

 Vergnügungssteuer-Anmeldung 

  Stadt Hemer  
  Der Bürgermeister 
  FD Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren 
  Hademareplatz 44 
  58675 Hemer 

Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 

________________________________________  Steuerpflichtiger / 
 Aufsteller 

________________________________________  Straße, Hausnummer 

________________________________________  PLZ, Ort 

Ihre Ansprechpartner: 

Team Steuern 
Hademareplatz 44 

Zimmer 402 und 408 

Telefon: 02372 / 551-203,308,320 
Fax: 02372 / 5515-203,308,320 

steuern@hemer.de 



Berechnung der Vergnügungssteuer der in Hemer aufgestellten Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit    (Satzung vom 17.12.2014) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lfd. 
Nr. 

Aufstellort (Anschrift) Ort    
G= Gastst.   
S= Spielh. 

Geräteart/Gerätetyp /Zulassungs Nr.: Ausdruck Nr. 
  und  Datum 

Zeitraum 
von bis 

Spieleinsatz 
Euro 

errechnete Steuer     
(Steuersatz  5 %) 
vom Spieleinsatz 

 Spalte 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Die Gesamtsumme der errechneten Vergnügungssteuer ist in die Spalte 4 der Anmeldung zu übernehmen    Summe Spalte 9:   __________________€ 
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